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Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachungen des Landraths.

II. A-I-I Namslau, den L. Mai 1898.
Betrisst die Reichstngsivahl.

Im Anschluß an meine Kreisblatt-Betanntmachung vom 25. v. Mts. �- Stück 17 No. 198
� die Wahlen sur den Reichstag betesfend, bringe ich nachstehend das von mir aus Grund des
§ C des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 und § 6 des hierzu ergangenen Reglements vom
28. Mai 1870 aufgestellte Verzeiehniß der Wahldezirke zur öffentlichen Kenntniß.

Die Magisträte, sowie die Guts- und Gemeinde«Vorstände des Kreises ersuche bezw. veran-
lasse ich, die Abgrenzung des Wahlbezirks, den Namen des Wahlvorstehers und seines Vertreters,
Lokal, Tag und Stunde der Wahl mindestens 8 Tage vor dem Wahltermin öffentlich bekannt zu
machen und demnächst das Haupt-Exemplar mit folgender Besebeinigung zu versehen:

Daß die vorstehende Wählerliste nach vorgängiger ortsüblicher Bekanntmaehung
vom IS. bis einschließlich den 25. Mai er. zu Jedermanns Einsieht ausgelegen hat,
sowie daß die Abgrenzung des Wahlbezirks, der Name des Wahlvorftehers und seines
Vertreters, Lokal, Tag und Stunde der Wahl acht Tage vor dem Wahltermin in
ortsiibliebH ?1eised bekannt gemacht worden ist, wird hierdurch bescheinigt.

. ., en . . . . .
Der Magistrat, Guts- oder Gemeinde-Vorstand.

· (Unterschrist.)
Unter das Neben-Exemplar ist folgende Bescheinigung zu seyen: -

Daß das Haupt-Exemplar der vorstehenden Wählerliste nach vorgängiger orts-
üblicher Bekanntmaehung vom 18. bis einschließlich den 25. Mai er. zu Jedermanns
Ginsicht ausgelegen hat, sowie daß die Abgrenzung des Wahlbezirks, der Name des
Wahlvorstehers und seines Vertreters, Lokal, Tag und Stunde der Wahl acht Tage
vor dem Wahltermin in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist, wird hierdurch
bescheinigt. «

N.N.,den . . . . .
Der Magisirats, Guts- oder Gemeindevorstand.

(Unterschrist.) «
Am 25. Mai er. ist das Neben-Exemplar der Wählerliste dem Herrn Wahlvorsteher zur

I0UUdUUs bei der Wahl zuzustellen, das -Haupt-Exemplar dagegen ist sorgfältig auszubewahren.
Ierzeis1uiI der Iohliesirlke- MslvorIel1rr und passierte des status!-mer greises

aus Grund des § 6 des Reglements vom 28. Mai 1870.,»,, .,--,L - - -
»".- « " ; F

XII. » Ostia-neu. W-:hcvpkste1;er. Stett-cktcetex. Wahr-Lohn.
I. Banlwitz mit Möhlin JWirthsch.-Director Löschke Rentmeister Hampel« Rentamt in Bankwis
D. lDammer mit den dazu Rittergutsbesitzer v. Spiegeq Wirthsch.-Jnspector Bogatsch Schloß in Dammer

gbörigen Colonienbitze, Hammer und
T Dammer-Osehek. -Z. Glansche Rittergutsbesiher Zucker lGemeindevorsteher Brandt HAmtJ;mmer des Amts-
Brzezinke ev her-Stellv tr. ino e er

- Glausche
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Ortschaften. Wahlvørsteher. Stellvertreter. Wahl-Lotal.

10. Belmsdo:x Rittergntsbesitzer v. Lösch Oberinspector Friedrich

II. Reichen Gemeindevorsteher Seisfert Schöffe Rapka
12. Giesdorf Rittergutsbesitzer v. Willert Wirthfch.-Jnspector Schoch
13. Schmograu «Kgl. Oberamtmann Branne Gemeindevorsteher Heinzel-

14. Kaulwitz mitMichelsdorf Wirthsch.-Jnfpector Krichler» Gemeindevorsteh. Rogoschik

I5. Obifchan GemeindevorsteherGottfchalkl Schöffe Moratve v
W· Herzberg v. 21Fcitschke-Collande ·« «
17. Skorischau Kgl. Oberamtm. Hoffmann Wirthfch.-Jnfpector Sander
IS. Crenzendorf Gemeindevorsteher Böhm Schösse Nowak
19. iDörnberg Gutsbesitzer Kinder Gutsvorsteher Nitfche

iDroschkan e

20. Eckersdorf, Zerrfchcgtl. General v. Garnier Wirthsch.-Jnfpect. Muichner
A. E-isdorf Oberinspector Maule Gemeindevorsteher Seaner
22. Paulsdorf Wirthsch.-Jnipector Meyer Gemeindevorsteher Graupe
23. Damnig Amtsvorsteher Schanbert Gern.-Vorsteher Hermann

A. Groditz Gemeidevorsteher Wenzel Schöffe Sandmann

25. Wilkau Rittergutsbesitzer v. Maltitz Gemeindevorsteher Herde
26. Hönigern Gemeinde-Vorsteher Klofe Wirthfch.-Jnfpektor Standke
N. " Nassadel Wirthfch.-Jnfpektor Nillaus Gemeindevorstehe"r Kratofiel
as. Miukpwsky "Wikchsch.-Dikekc.Dwokqcscheks Gemeinvevpkstehe: Schlag
29. Saade Amtsvorfteher Karlotvökv Gemeindevorsteher Walde
30. Krickan Gemeindevorsteher Kirchner Schöffe Hentfchel
s1. Deutsch-Marchwih Gem.-Vorft. Ackermann II Schdffe Skupin

32. Jakobsdorf Rittm. a. D. von Richthofen Gemeindevorsteher Horn
33. Dziedzih Gem.·-Vorsteher Wrzeschnioll Schösse Pospiech

34. Noldan Wirthfch.-Jnspektor Insel Gem.-Borst. Maerliinder

35. Bachowitz Gemeindevorsteher Kalis Schdsse Piontel

so. Simmelwitz Wirthfch.-Jnipektor Waib-l Gem.-Vorsteher Fuhrmann»

» Pastor Kegel Wirtbfch.-Jnspector Conz
Amtsvorsteher Schneider Gemeindevorst. Schlesinget.
Majoratsbesitzer Graf von Wirthsch.-Jnspector Wilde

Saurma

Rittergntsbesitzer Scholz Gemeindevorsteh. Hoffmann

4.
5.
S.

Schwirz
Städtel
Sterzendorf

7. Altstadt
Jauchendorf
Grambschiitz8. " Wirthsch.-Jnfpector Lokay Revierförster Reigber

9. Buchelsdorf mit Rateiski Wirthsch.-Jnspector Schöbel Gemeindevorfteher Gorzyza
Haugendorf

Lorzendo
Proschcm

MclUU »

Bntsch!au Ritter utsbesiver Richard Wirthsch Jnfpect. Adamietz

önigli

Ellauth Horn

Gülchen nnd Lippe

Wallendorf

Sophienthal
Erdmannsdorf

linger
37. Lankan Rittergnsbesitzer Freiherr Gemeindevorsteher Philipp «

Böhmwitz von Stosch «

Kath. Schule in Schwirz
Schule in Städte!

Dominial-Jnfpector-
Wohnhaus

Amtskanzlei in Altftadt

Amt?-kanzlei in Gramb-
schüv

Amtskanzlei in Buchels-
dorf

Wirtbfchafts-Kanzlei in
Lorzendorf

Schule in Reichen
Schule in Giesdorf
Ev.Schule in Schmogran

Dotninial-JnIpector-Wohnhaus nKaulwitz
Schule in Obischan
Schule in Butschkan

2lmtslanzl. in Skorisehan
Schule in Kreuzendorf
E-v. Schule in Droschlan

S(hlvß Eckersdorf

Amtskanzlei Eisdorf
Schule in Paulsdorf
Gasthaus in Ellgnth

Schule in Giilchen

Schule in Wilkan
Schule in Hönigern
Amtskanzlei in Nassadel
Schule in Minlowskh
Schule in Saabe

Gasthaus
Amtszimmer des Gem-

Vorfteherö
Schule in Jakobsdorf
Schule in Wallendorf

Dom- Jnfpektor-Wohn-
haus

ev. Schule in Bachowitz

Schule in Simmelwitz

Dom.-Jnspeltor-Wohin
hanB in L-ankau

es. . Groß-Mar(hwitz Wirthsch.-Jnspeltor Sattler Gemeindevorsteher Schiewek
Neu-Marchwih

Dominial-Gasthans in
- Groß-Marchwitz.
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M: Ottschstfttit. Wablvorsteber. Stellvkttkktct. Wahl-Lokal.

39. Miilchen
Riese
Windisch-Marchwitz .

40. H sdrf R"tt tsb se il)enner o tweä:gEeh:rrr-Ehe?-re err
Mit

Gutsbesitzer Büttner Gemeindevorsteher Kofchig Schuäe in Wind.-March-
Wt

Gem.-Vorsteher Golibrzuch Schule in Hennersdorf.
Pvlkowitz
Steinersdvrf Gemeindevorsteher

griedrichsberg -ohannsdorf -

Strehlitz El Rittergutsbesitzer Benneck

41. cke Schöffe Wawrok ;Schule in Steinersdorf

42. Gemeindevvrsteher Polit ev. Schule in Strehlitze

II I11
Schadeaur Gemeindevorsteher Kaboth
Sgvrsellitz

43. Förster Förster Schule in Schadegur.

Its« 215l Berlin, den 21. Februar 1898.
Bekanntmachnng, den Ankanf von Remonteu für 1898 betreffend. »

Zum Ankaufe von Remonten im Alter von drei und ausnahmsweise vier Jahren find im
Bereiche des Regierungs-Bezirks Breslau für dieses Jahr nachstehende Märkte anberoumt worden,
und zwar: am23. Juli Gr.-Zanche, Kr. Trebnitz 9 Uhr, I 26. Juli Bernstadt 8 Uhr,

25. ,, Süßwinkel, Kr. Oels 9 « 27. ,, Namslau 8 ,,
Die von der Remonte-Ankaufs-Commission erkauften Pferde werden zur Stelle abgenommen

und sofort gegen Quittung baar bezahlt.
Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Landesgesetzen den Kauf rückgängig machen,

sind vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehmen; ebenso
Krippensetzer und Klophengste, sowie Wallache mit ausgeprägter Hengstmanier, welche sich in den
ersten zehn beziehungsweise achtundzwanzig Tagen nach Einlieferung in den Depots als solche er-
weisen. Pferde, welche den Verkäufern nicht eigenthümlich gehören. oder durch einen nicht legitimirten
Bevollmächtigten der Kommission vorgestellt werden, find vom Kauf ausgeschlossen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue, starke, rindlederne
Trense mit starkem Gebiß und eine neue Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit zwei, mindestens
zwei Meter langen Stricken ohne besondere Vergütung mitzugeben. »

Um die Abstammung der vorgesührten Pferde -feststellen zu können, sind die Deckscheine
resp. Füllenscheine mitzubringen, auch werden die Verkäufer ersucht, die Schweife der Pferde nicht
zu koupieren, oder übermäßig zu verkürzen. Ferner ist es dringend erwünscht, daß ein zu massiger
oder zu weicher Futterzustand bei den zum Verkauf zu stellenden Remonten nicht stattfindet, weil
dadurch die in den Remontedepots vorkommenden Krankheiten sehr viel schwerer zu überstehen sind,
als dies bei rationell und nicht übermäßig gefutterten Remonten der Fall ist. Die auf den Märkten
vorzustellenden Remonten müssen daher in solcher Verfassung sein, daß sie durch mangelhasie Er-
nährung nicht gelitten haben und bei der Musterung ihrem Alter entsprechend in Knochen und
Muskulatur ausgebildet sind. -

Kriegsministerium. Remontirungs-Abtheilung. gez. Hoffmann�Scholtz.
Namslau, den I-5. April 1898.

Vvkst2hende Bekanntmachung bringe ich hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntniß, daß der Remontenmarkt in -Namslau auf dem Platze neben der Koserne der 5. C-skadron
abgehalten wird.

NO« MS! Berlin, den 24. März 1898.
Am 1. April d. Js. werden die Vorschriften des § 4 des Gesetzes, betreffend den Ver-

kehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel vom 15. Juni 1897 (Reichs-Gesetzblatt S.
475) in" Kraft treten, wonach die Geschäftsräume für Butter oder Vutterschmalz, sowie für Käse
einerseits und für Margarine oder Kunstspeisefett sowie für Margarinekäse andererseits getrennt sein
mit en.

Dem in Handelskreisen laut gewordenen Wunsche, diese Gesetzesvorschrist von Seiten des
Bundesrathes durch den Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu erläutern und insbesondere eine
Feststellung darüber herbeizuführen, in welcher Weise die Trennung der Räume bewirkt werden muß,
um nicht mit dem Gefetze in Widerspruch zu gerathen, hat keine Folge gegeben werden können, da
die Beurtheilung der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Geschäftsraum als ein selbststän-
diger im Sinne des vorgedachten § 4 zu betrachten ist, in die Zuständigkeit der Gerichte fällt.
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Um aber den Gewerbetreibenden Ausichluß darüber zu ertheilen, durch welche Art von
Trennungsvorrichtungen sie den gesetzlichen Anforderungen Genüge leisten können, sind auf einer
Verständigung unter den Bundesregierungen beruh«ende Grundsätze aufgestellt worden, nach welchen
die mit der Ueberwachung des Gesetzesvollzugs betrauten Polizeibehörden in jedem Falle zu beurtheilen
haben werden, ob die Trennung der Räume als ausreichend zu betrachten iß. Diese nachstehend
ausgeführten, den Polizeibehörden zur Richtschnur für ihre Kontrollthätigkeit gegebenen Grundsätze
haben zwar für die Gerichte keine verbindliche Kraft, gewinnen aber immerhin eine erhebliche prak-
tische Bedeutung insofern, als dann, wenn die Polizeibehörden nach Maßgabe der allgemeinen
Weisung einen Grund zur Beanstandung eines Gescbästsraumes nicht für gegeben erachten, in der
Regel die Einleitung eines sirafgerichtlichen Verfahrens unterbleiben wird. Ueberdies werden die
Gerichte bei Aburtheilung von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift des Gesetzes das zur Ver-
urtheilung erforderliche Bewußtsein der Strafbarkeit voraussichtlich nicht als vorhanden annehmen,
wenn die Einrichtung einer Betriebssteile den von der Polizeibehörde aufgestellten Grundsätzen entspricht.

Es ist übrigens bei der Aufstellung der Grundsätze von der Annahme ausgegangen, daß
mit der Bestimmung des § 4 des Gesetzes nicht beabsichtigt ist, den Verkauf von Butter, Butter-
srhmalz und Käse einerseits und von Margarine, Kunstspeisefett und Margarinekäse andererseits grö-
ßeren Beschränkungen zu unterwerfen, als es zur Erreichung des Zweckes jener Vorschrift, die ab-
sichtliche oder fahrlässige Unterschiebung von Margarine re. an Stelle von Butter oder die betrü-
gerische Abgabe von Mischbutter an Stelle von unverfälschter Waare nach Möglichkeit zu verhüten,
erforderlich erscheint.

Indem wir nachstehend die Grundsätze folgen lassen, erstreben wir, die nachgeordneten Be-
hörden 2c. in geeigneter Weise hiernach mit Anweisung zu versehen.

G r u n d f ä H e,
betreffend die Trennung der Ges(häftsräume für Butter te. und Margarine re. (§ 4 des Gesetzes,
betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897,

Reichs-Gefetzblatt Seite 475).
Die Verkaufsstätten für Butter oder Butterschmalz einerseits und für Margarine oder

Kunstspeisefett andererseits müssen, falls diese Waaren nebeneinander in einem Geschäftsbetriebe
feilgehalten werden, derart getrennt sein, daß ein unauffälliges hinüber- und Herüberschaffen der
Waare während des Geschäftsbetriebs verhindert und insbesondere die Möglichkeit, an Stelle von
Butter oder Butterschmalz unbemerkt Margarine oder Kunstspeisefett dem kaufenden Publikum zu
verabreichen, thunlichst ausgeschlossen wird. Die Entscheidung darüber, in welcher Weise diesen An·
forderungen entsprochen wird, kann nur unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse jedes
Einzelfalles und namentlich der Beschaffenheit der dabei in Betracht kommenden Räume erfolgen.
Doch werden im Allgemeinen folgende Grundsätze zur Richtschnur dienen können:

I. Es ist nicht erforderlich, daß die Räume je einen besonderen Zugang für das Publikum be-
sitzen. Es ist vielmehr zulässig, daß ein gemeinschaftlicher Eingang für die verschiedenen
Räume besteht.

2. Wenn auch die Scheidewände nicht aus feuerfestem Material hergestellt zu fein brauchen, so
müssen sie immerhin einen so dichten Abschluß bilden, daß jeder unmittelbare Zusammenhang
der Räume, soweit er nicht durch Durchgangsöffnungen hergestellt ist, ausgeschlossen wird. Als
ausreichend sind beispielsweise zu betrachten abschließende Wände aus Brettern, Glas, Element- oder
«Gypsplatten. Dagegen können Lattenverfchläge, Vorhänge, weitmaschige Gitterwände, verstell-
bare Abschlußvorrichtungen nicht als genügend betrachtet werden. Bei offenen Verkaufsständen
auf Märkten können jedoch auch Einrichtungen der letzteren Art geduldet werden. Die Scheide-
wände müssen in der Regel vom Fußboden bis zur Decke reichen und den Raum auch in
seiner ganzen Breite oder Tiefe abschließen.

Z. Die Verbindung zwischen den abgetrennten Räumen darfmittelst einer oder mehrerer Durch-
gangsöffnungen hergestellt sein. Derartige Oeffnungen find in der Regel mit Thürverschluß
zu versehen.

Die vorstehenden Grundsätze finden sinngemäße Anwendung aus die Räume zur Aufbe-
wahrung und Verpackung der bezeichneten Waaren.

Nach den gleichen Gesichtspunkten ist die Trennung der Eeschäftsräume für Käse und
Margarinekäse zu beurtheilen. · ·

Der Minister - Der Minister
der geistlichen Unterrichts- u. Medizinal-Angelegenheiten. für Landwirthfkhaft, Domainen n. Forften.

i J. A.: Barticd. ·  V.: Sterneberg.
Der Minister des Innern. Der M1mster für Handel nnd Gewerbe.

J A v Bitte I. .: . r. J- .: Hoeler.
An die Herren Regierungs-Präsidenten und den Herren Polizei-Präsidenten hier.

Ramslau, den so. April IRS.
Vorsiehenden Erlaß bringe ich hierdurch« zur, öffentlichen Kenntniß.
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Ito. 2I7] Breslau, den 21. April 1898.
Bot einiger Zeit ist die noch nicht vollendete, abgebundene Rüstung eines größeren Neu-

baues infolge des heftigen Winddrucks umgestürzt und dadurch nicht nur ein bedeutender Schaden
an Material, sondern auch der Tod eines Menschen herbeigeführt. Die angestellte Untersuchung
hat ergeben, daß die Rüstung zwar vorschriftsmiißig abgebunden, aber, namentlich im Hinblick auf
ihre Ausdehnung und Höhe, nicht genügend durch geeignete Maßnahmen gegen die Einwirkung des
stark wehenden Windes gesichert war.

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat sich deshalb veranlaßt gesehen, zu bestimmen,
daß die Standfestigkeit verbundener Gerüste von mehr als 10 In Höhe gegen Winddruck fortan
durch statische Berechnung nachzuweisen ist. Die Gerüste sind nöthigenfalls durch Berankerung
und Berfteifung gegen Umkippen zu sichern.»

Des Regierungs-Präsident. J. B. gez. von Dewitz.
Namslau, den 4. Mai 1898.

Den Ortspolizeibehörden des Kreises theile ich Borstehendes zur Kenntnißnahme und Nach-
achtung hierdurch ergebenft mit.

As- 2l81 Namslau, den 25. April 1898.
Sonntag, den S. Mai er. 12V-�2 Uhr Nachmittags

wird der Augenarzt Herr Dr. Wolffberg aus Breslau im hiesigen Kreishause (Landrathsamt)
wiederum arme Augenkranke und Blinde unentgeltiich untersuchen und mit ärztlichem Rathe versehen.

Jndem ich den Kreisbewohnern hiervon Kenntniß gebe, fordere ich die Magistriite, Guts-
und Gemeindevorstände auf, dafür Sorge zu tragen, daß möglichst alle arme Augenkranke zu dieser
Untersuchung erscheinen.

Jch bemerke jedoch ausdrücklich, daß die Untersuchung nur auf Arme beschränkt bleibt, und
daß diejenigen, welche kein Armuthsattest ihrer Ortsbehörde mit zur Stelle bringen, von der Unter-
suchung ausgeschlossen werden.

NO« 2l9l Breslau, den 18. April 1897.
Betrifft Ausführung der Jmpfgefchi«ifte.

Auf Anordnung der Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angele-
genheiten und des Jnnern werden nachstehende Anweisungen mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, das dieselben bei Ausführung der öffentlichen Jmpfgefchc·ifte seitens der bethei-
ligten Medizinalpersonen, Ortspolizeibehörden und Angehörigen der Jmpflinge re. genau zu befolgen sind.

Da der Bedarf an thierischem Jmpfstoff nach Errichtung einer ausreichenden Zahl von
staatlichen Anstalten zur Gewinnung thierischen Jmpfstoffs leicht und in genügender Menge
jederzeit gedeckt werden kann, so ist in Zukunft für die öffentlichen Jmpfungen im Allgemeinen
ausschließlich thierischer Jmpfstoff aus den Landesanstalten zü verwenden. Sollte in einem einzelnen
Falle sich die Benutzung von Menschenlymphe nothwendig erweisen, so ist dies von dem Jmpfarzte
-besonders zu begründen.

Durch die Untersuchungen über den thierischen Jmpfstoff, welche von der von dem Herrn
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten eingesetzten Kommission ausge-
führt sind, ist erwiesen, daß lange und nahe bei einander gelegte Jmpfschnitte, bei welchen ein
Zusammenfließen des um jede Jmpfpustel der Regel nach entstehenden Entzündungshofes eintritt,
je nach der Jndividualität des Jmpflings stärkere Reiz- und Entzündungserfcheinungen veranlassen
können. Behufs Vermeidung solcher Folgen ist deshalb die Anweisung, wonach die Länge der
Schnitte höchstens 1 am und ihre Entfernung von einander mindestens je 2 am betragen soll, von
den Jmpfärzten genau zu befolgen. Kreuz-e und Gitterschnitte, welche« noch vereinzelt angewandt
worden find- stUd zu unterlassen. Bei der Wirksamkeit des thierischen Jmpfstofss erscheint in den
meisten Fällen ein einmaliges Einstreichen in die klaffen«o gehaltenen Schnitte anstatt der bisher
vielfach geübten wiederholten Einreibung des Jmpfstoffes ausreichend.

Gewissen ist fOMtt- daß die wirklichen erysipelatösen und phlegmonösen Endzündungen
(Erysipela.s, Phlegnome) durch die in der Thierlymphe vorhandenen bekannten Keime, wie auch
die Untersuchungen über der Keimgehalt des von den preußischen Anstalten erzeugten Jmpfstoffes
vsUttdkvgö wieder festgOst2Ut OTHER- Nishi erzeugt werden, sondern daß dieselben, wenn sie austreten,
aecidentelle Wundinfektionskrankheiten sind. Die Jmpsiirzte haben deshalb ganz besonders darauf
zu achten, daß eine Uebertragung spezifischer Jnfeetionserreger in die Jmpfwunbe nicht stattsindet.
Zu diesem Zwecke müssen die Jmpfinstrumente durchaus rein sein nnd, so lange keine weitergehen-
den, Vorschriften ergangen sind, mindestens den Bestimmungen im § 17 der Vorschriften, welche
von den Aerzten bei der» Ausführung des Jmpfgefchäftes zu befolgen find (Außerord·entliche Beilage
zu Nr. 19 des Amtsblatts pro 1886) entsprechend behandelt werden. Darüber hinaus empfiehlt
es sich, daß -der Jmpfarzt ein steriles Instrument zu jeder Jtnpfung verwendet und vor Beginn
des Jmpfaktes seine Hände und Arme, wie vor jeder chirurgischen Thiitigkeit desinsizirt.
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Im gleichen Sinne ist Gewicht daraus zu legen, daß die Bestimmungen im § 2 der Ver-
haltungsvorscbristen für die Angehörigen der Jmpflinge (Anlage II) und im § 6 der Vorschriften,
welche von den Ortspolizeibehörden bei der Ausführung der Jmpfgeschäfte zu befolgen sind (An-
lage III des erwähnten Runderlasses),- sowie die in Ziffer 19 dieses Runderlasses zu letzterem
Paragraphen gegebene Erläuterung innegehalten werden, wonach die Jmpspflichtigen oder andere zur
Jmpfung gelangende Personen mit reingewastbenem Körper und mit reinen Kleidern zur Jmpsung
gestellt und für den Fall, daß dies nicht zutrisst, zuriickgewiesen werden müssen. Um eine Störung
der ordnungsmäßigen Abwickelung des Jmpsgesrhäftes durch solche Zurückweisungen thunlichst zu
vermeiden, ist zweckmäßig bei Abhaltung eines öffentlichen Jmpftermins Vorsorge zu treffen, daß
eined noch erforderlich erscheinende Reinigung des Armes mit Wasser und Seife dabei ausgeführt
wer en ann.

Behufs Vermeidung einer Ueberfüllung der Jmpfräume und zur möglichsten Sicherung
einer raschen und ungestörten Ausführung der Jmpfungen sind die Vorladuugen an der Hand der
Erfahrungen so zu gestalten, daß bei Erstimpflingen die Zahl 50, bei Wiederimpslingen die Zahl
80 im einzelnen Jmpftermine voraussichtlich nicht überschritten wird. Es ist dabei nicht ausge-
schlossen, daß mehrere Jmpfiermine an demselben Tage und in demselben Jmpslokale mit ange-
messenen zeitlichen Zwischenräumen angeseßt werden.

Die Schwierigkeit, mit welcher die Feststellung über behauptete Jmpfschådigungen nach
Ablauf einer längeren Zeit verknüpft zu sein pflegen, macht es erwünscht, daß die Behörden thunlichst
alsbald Kenntniß» von den Fällen erhalten, bei denen ein abnormer Verlauf der Jmpfung beo-
bachtet wird und vermuthet werden kann, daß dieselben zur Behauptung einer Jmpfschädigung
früher oder später Anlaß geben können. Die Jmpsärzte werden deshalb angewiesen, von derar-
tigen Fällen, welche aus eigener Anschauung im Nachschautermine oder anderweit zu ihrer Kenntniß
gelangen, der zuständigen Behörde Mittheilung zu machen.

Der Regierungs-Präsident. Dr. von Heydebrand und der Lasa.
Namslau, den 20. April 1898.

Indem ich vorstehende Verordnung hiermit zur. öffentlichen Kenntniß bringe, veraulasse
ich die Gemeindevorstiinde des Kreises dafür Sorge zu tragen, daß die Jmpslinge sauber gewaschen
und gekleidet in den Jmpfterminen erscheinen, und daß für etwaige Fiille ein Waschgeschirr mit
Seife nnd Handtuch zur evtl. Benutzung bereit gehalten wird.

Nachstehend bringe ich die Jmpfpläne für das diesfährige Jmpfgeschäft zur öffentlichen
Kenntniß und mache gleichzeitig auf § 14 und 15 des JMpfgefetzes vom 8. April 1874 (R.-Ges.-
Blatt 1874 S. 31) wiederholt mit dem Bemerken aufmerksam, daß

I. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden
Nachweis, daß die Jmpfung ihrer Kinder und Pslegebefohlenen erfolgt oder aus einem gesetzlichen
Grunde unterblieben ist, zu führen unierlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark,

2. Eltern, Pflegeeltern und Bcktmiinder, deren Kinder und Pslegebesohlenen ohne gesetz-
lichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Ge-
stellung (§ 5) entzogen geblieben sind, mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei
Tagen, und

3. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Abs. 2, §7 und durch§ 13 a. a. O.
ihnen auferlegten Verpslichtungen nicht nachkommen, mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.

Die städtischen Polizeiverwaltungen, Guts- und Gemeindevorsteher ersuche resp. veranlasse
ich, unter Hinweis aus § 20 des Jmpsregulativs vom 4. Januar 1875 (Auß. Beilage zu Nr. 9
des Amtsblattes pro 1875), die Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den
Bezirks-Jmpsärzten angesetzten Jmpfter"minen ungesäumt durch Eircular vorzuladen und ihnen dabei
bemerklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und
Bormünder, deren Kinder oder Pflegebefohlenen ohne gefetzlichen Grund und trotz erfolgter amt-
licher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind, mit
Geldstrafe bis zu 50 Mark oder mit Hast bis zu drei Tagen bestraft werden und daß nach § 22
des Jmpfregulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Eircular ist von den Vor-
geladenen zum Zeichen der Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von den insinuirten
Beamten die richtige Jnsinuation am Schlusse zu bescheinigen.

Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des Jmpfregulativs noch besonders auf-
merksam wonach: "

a. die Gemeinde- bezw. die Gutsvorsteher und Polizeiverwalter in den Städten bei Ordnungs-
strafe verpflichtet find, den öffentlichen Jmps- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnen,
im Behinderungsfalle aber einen Schöffen bezw. den Beigeordneten- oder einen Rathmann
mit der Stellvertretung zu beaustragen; --

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirks-
arzte zur Seite zu stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauf-
tragen haben;
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(-. die Gemeinde- bezw.- Gutevorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stell-
vertreter bei Ordnun afe alten ind,edit! geh f

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormiinder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne
gesetzlichen Grund und trotz erfolgter atnilicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr
folgenden Reoiffion entzogen geblieben find, am S:hlusse des Tertnins zu notiren und
ungesäumt zur Bestrafung anznzeigen, au(h daß solches gefchehen, in der Lifte zu be-
fcheinigen. Die Duplikate der Jmpflifien find im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Jutpsplau pro 1898.
umfassend die Ortschaften: Iakobsdorf, Altftadt, Saabe, Groß-Marchtoitz, Griinei(he, Neu-Marchwitz,
Gisdorf, Ellguth, Deutsch-Marchwitz, Niefe,Willau, Damnig, Miit(-hen, Paulgdorf, Krickau, Jauchendorf,

Obifchau, Windifeh-Marchtoitz, Minkotoskh und Stadt Namglau.
Jtnpfarzt: Königlicher Kreisphysikus, Saniiäisrath Dr. Dirska in Namslau.

Die Besich-
Die iisseuuiche Jmpfuug und . »Oui«! V«

Datum. Stunde; Gzsissf;,eu,Wiederimpfung findet statt: Un ezmpF«ss
f?ndet statt:

Datum. Stunde.

·- CAN itIn der evangel. Schule zu Namslau die « -
Erftimpflinge und Schulkinder von
Damnig und Ellguth

In der ev3ngel. Schule die Schulki"nder
der Sta t Namslau (1. Hälfte)

In der evangel. Schule die Schullinder
der Stadt Namslau (2. Hälfte)

In der evan el. Schule zu Namslaudie EtstimpPlinge der Stadt Namglau
(1. Viertel)

In der evan el. Schule zu Namslaudie ErstimpFlinge der Stadt Namslau
(2. Viertel)

In der evan el. Schule zu Nan1slaudie Erftimpämge der Stadt Name?-lau
(3. Viertel)

In der evangel. Schule zu Namslau
die Erstinwflinge der Stadt Namslau
(4. Viertel)

In der evan el. Schule zu Groß-March-t·oitz die E3impflinge und Schulkinder
-««-Von Groß-Marchwttz, Neu-Marchwitz
und Griineiche «

In »der eva»ngel. Schule zu Minkowskhdie Et»·sttmpflinY und Schulkinder
von Mmkowskt), aabe und Hessenftein

In der Schule zu Windifch-Marchwitz
die FmPfIkn3e und Schulkinder von
Win .-Mar wild, Niefe und Miilchen

d Schule zu Wilka di Erst-Jtimpfkiitge und Schullinder«voneWillau
G l bsd rf di -J1itmpfl«iEttbRtste1dEch?t(lli�nderovonsagst-dorf, åisdorf, Krickau. Paulsdorf,

Obifchau und Iauchendorf

J-I» Des»-W I« -se:-Es«-:-?«»;«x««»k,««se mp n e un u n r. on
Ultstadt und« «1geutfch-Marchtvitz

7.

7.

7.

7.

U.

U.

U.

l.4.

I4.

te.

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

,-

Nachmittags
1 -Uhr

Nachmittags
IV- Uhr

Nachmittags
D Uhr

Nachmittags
2«xr Uhr

Nachmittags
2 Uhr

N UT S?-«?-Z« us«-?

Nachmittags
Si« Uhr

Nachmittags
2 Uhr

N eh itta s
«s"iu,-«

Nachmittags
C-VI Uhr

Zu der

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

Natnslau

Namslau

G ß-
Ma:chwitz

MinlowskP

Wl d· -M-M-«F�ie
Willau

Jakobsdorf

D -
MZT-Nu

U. Mai

11. Mai

II. Mai

14. Mai

14. Mai

14. Mai
X

14. Mai

is. Mai

18. Mai

18. Mai

A. Mai

21. Mai

in. Mai

Nachmittags
12«- Uhr

Nachmittags
I Uhr

Nachmittags
I·-« Uhr

Nachmittags
« 12«- Uhr
Na mittags «
IF?-« Uhr

N ch in s
«x"l1k,-F«

Nachmittags
life Uhr

Nachmittags
I«-I Uhr

Nachmittags
2t-«I Uhr

Nachmittags
4 Uhr

N i :«««I�"i1E,2?««

Nachmittags
L Uhr

N i IIacä)ttüät:1g



��288��-

Jntpfplan pro 1898
umfassend die Ortschaften Lankau, Simmelwitz, Nassadel, Giesdorf, Böhmwitz, Buchelsdors, Haugendorf,
Velmodors, Michelsdors, Eckersdorf, Hönigeru, Reichen, Grambschütz, Gülchen, Groditz, BankwiH,
Sirehlitz I, II und III, Schwirz, Städtel, Wallendors, Dziedzitz, Bachowitz, Sophienthai, Erbauung-
horf, Darunter, Groß- und Klein-Steinersdors, Sterzendors, Johanngdorf, Friedrichsberg und Noldau.

Jmpfarzt: Königlicherl· Kreiowundarzt SanitätsrathI-Dr. Les cbik  Na»Yolau. J ,L� I  I U tDie Besich-
D« issfes-nich Jmpfuu d U . HAVE V««« « « «« D«-». S2««».. »k3,-;-Mk;-;» D««.».. «-2....2,..
Wiederimpspng findet statt: rimpst·u·

iYndet statt:
L, - . -,--�,,

In der Schule zu Giesdorf die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Giesdors u. Böhmwitz

In der Schule zu BuchelsdoVf vie Erst-
impflinge. sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Buchelsdorf, Haugen-
dors, Belmsdorf u. Michelsdors

In der Schule zu S-immelwitz die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Sinunelwitz u. Lankau

In der Schule zu Nagadel die Erst-
impslinge, sowie die chulkinder von
der Ortschaft Nassadel

In der Schule zu Eckersdorf die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft Eckersdorf

In der Schule zu Hönigern die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft Hönigern

In der Schule zu Grambschiitz die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschaften Grambschiitz u. Reichen

In der ev. Schule zu Strehlitz die Erst-
in-1vflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschaften Strehlitz I, II u.I1l

In der Schule zu Giilchen die Erst-
i1nvflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschaften Giilchen u. Groditz

In der Schule zu Bankwitz die Erst-
imPflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft Bankwitz

In der Schule zu Wallendorf die Erst-
imvflinge sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Wallendorf u. Dziedzitz

In der Schule zu Noldau »die Erst-
impslinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaften Noldau, Bachowttz,
Sophienthal u. Erdmannsdors

In der· Schule zu Schwirz »die Erst-
impflmge, sowie die Schutk1nder von
den Ortschasten Schwirz u. Städte!

In der evangel. Schule zu Datnmer die
Grftimpflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortfchaft Dammer

In der Schule zu Steinersd.ogl dieErstimpflinge txowie die Sch ndervon den It chasten Steinersdorf,
Iohannsdorf u. Fr1edrichsberg

der Seh l St d di Erst-Jtimpi1ingek soä)1ie di:yånch:Uind:r von
der Ortsch«ft Sterzendors

7.

7.

7.

7.

II.

U.

14.

14

18.

18.

21.

21

-Z«

W.

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Nachmittags
3 V- Uhr

Nachmittags
4«-: Uhr

Nachmittags
5�X«2 Uhr

Nachmittags
6 Uhr

Na3hn111il;:ags

Nac4lI)nüilt;ags

Nachmittags
4«-I Uhr

Nachmittags
5«- Uhr

Nachmittags
Z Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

N ch it! Z
Z«-Juni?-?

N «:««E�"tiI-Tag«
N itt BagmUhr«g

Zu der
0ttfcdaft-

Giesdorf

Buchelsdors

Simmelwitz

Nassadel

Eckersdorf

Hönigern

Grambschiitz

Strehlitz

Giilchen

Bankwitz

Wallendorf
I

Noldau

Schwirz

Dammer

Groß-
Steinersdors

Sterzendors

U. Mai

U. Mai

14. Mai

14. Mai

14. Mai

14. Mai

18. Mai

18. Mai

21. Mai

21. Mai

25. Mai

25. Mai

I. Juni

1. Juni

I. Juni

1. Juni

Nachmittags
6Vs Uhr

Nachmittags
Z«-I Uhr

N «» g»«3�«iih:««

Nachmittags
S«- Uhr

N ch "tt F
««3"iic,k««

Nachmittags
3«J-I Uhr

Nachmittags
6«- Uhr

Nachmittags
Z«- Uhr

Nachmittags-
6·-« Uhr

Nachmittags«
5«- Uhr

Nachmittags
S«-( Uhr

Nachmittags
5V2 Uhr

N ·tt Bag)1Uhrag
N itt -
a2nUhragä«

Nachmittags
Z«-( Uhr

N ·tta Zag"Uhr g
Nebst2 Beilageu.



I. Beilage zu Nr. 18 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Donnerstag, den F. Mai �1898.

Jnepfplan pro 1898

---s

umfassend die Ortschaften Dörnberg, Creuzendorf, Sgorsellitz, Schadegur, Skorischau, Butfchkau,
Klein-Butschkau, Charlottenthal, Henneredorf, Klein-Henneredorf, Polkowitz, Glausche, Drofchkau,

Schtnograu, Kaulwitz, Lorzendorf, Proschau, Herzherg, Brzezinke und Stadt Reichthal.
Jmpfarsi: pract. Arzt Dr. Wichert in Reichthal.

Die Befieh-« d
Die its-·feuttiche Jan-sung und Damm Stunde» (ZZ«k«I3,kkTr«
LLiederimpfung findet statt. · er

geimpften
findet statt.

UND Mich -s Datum. Stunde.

In der evangel. Schule in Reichthal die
C-rstimpflinge von den Ortschaften
Dörnberg, Sgorsellitz und Re1chthal

In der evang,el. bezw. kathol. Schule in
Reichthal ie Schulkinder von den
Or»tschaften Dörnberg, SgorselIitz und
Re1chthal

In der kathol. Schule in Creuzendorf
die Erstimpflinge aus den Ortschaften
Creuzendorf und Skorischau

In der kathol. Schule in Creuzendorf
die Schulkinder von den Ortschaften
Creuzendorf und Slorischau

In der evangel. Schule in Glausche die
Ersiimpflinöe, sowie die Schulkmder
von den rtschaften Glausche und
Brzezinke

In der kathol, Schule in »SYdegu·r die
Erftimvflinge,kfowie die chulkmder
von der Ortschaft Schadegur

In der kathol. Schule in Butichkau die
Erstimpflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortschast Butschkau

In de» evangel. Schule in Schmograu
die Erstimpflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortfchaft Schmograu

In» der evangel. Schule in Droschkau
die Ersttmvflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortschaft Droschkau

In der evangel. S ule in ennersdodie GrstkMPfIkUge,cksowie dieHSchulkindg
von den OrtLchaften Hennersdorf,
Klein - Henners orf, Polkowitz und
Herzberg

1mp tu e, ow e e uvon der OItschaft Kaulwitz U er
Jn der evan el. Schule in Lorzendorf

die E-rstimpFlinge, sowie die Schulkinder
von� der Ortschaft Lorzendorf

In der kathol. Schule in Prcächau die
Grstimpflinge, sowie die S ulkinder
von der Ortschaft Proschau

-

9. Mai

9. Mai

10. Mai

10. Mai

II· Mai

11. Mai

is. Mai

14. Mai

24. Mai

25. Mai

26. Mai

27. Mai

28. Mai

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

II Uhr
Vormittags

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr -
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

Zu der
Ortschaft-

Reichthal

Reichthal

Creuzendorf

Creuzendors

Glausche

Schadegur

Butschkau

Schmograu

Droschkau

Hennersdorf

Kaulwitz

- Lorzendorf

Preschen

16. Mai

16. Mai

17. Mai

17. Mai

18« Mai

18. Mai

20.. Mai

21. Mai

31. Mai

I. Juni

L. Juni

Z. Juni

4- Juni

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags-

II Uhr
Vormittags

11 Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

. I i

Gleichzeitig bringe ich die Verhaltungs-Vorschriften für die Angehörigen der Jmpflinge
behufs genauer Beachtung« hinunter zum Abdruck.
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Verhaltungs-Vorfchriften für die Angehörigen der Jnipflinge.
§ I. »Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Diphtheritis, Eroup, Keuchhusten, Fleckiyphus, rosenartige Entziindungen oder die n a t ttrlich e n
P o ck e n herrschen, dürfen die Jmpflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

§ 2. Die -Kinder müssen zum Jmpftermine mit rein gewas(henem Körper und reinen
Kleidern gebracht werden. - « : -

X s Pfl§cht3. Auch nach dem Jmpfen ist möglichst große Reinhaitung des Jmpflings die wich-
tg te i .
 § 4. Wenn das tägliche Baden des Jmpflings nicht ausführbar ist, so versäume man

wenigstens die tägliche sorgfältige Abwaschung nicht.
§ 5. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasseibe ins Freie gebracht werden. Man vermeide

im Hochsommer nur die heissesten Tagesstunden und die directe Sonnenhitze.
§ 7. Die Jmpfstellen sind mit der größten Sorgfalt vor dem Aufreiben, Zerkratzen und

vor Beschmutzung zu bewahren. Die Hemdärmei müssen hinreichend weit sein, damit sie nicht durch
Scheuern die Jmpfstellen reizen. ·- D

§ 8. Nach der erfolgreichen Jmpfung zeigen sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen,
weiche sich in der Regel bis« zum neunten Tage unter mäßtgem Fieber vergrößern und zu erhabenen,
von einem rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln. Dieselben enthalten eine
klare Flüssigkeit, welche sich vom achten Tage zu trüben beginnt. Vom 10 bis zwölften Tage
beginnen die Poeten zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 3�4 Wochen von selbst abfällt. ««

Die Entnahme der Li)mphe zum Zwecke weiterer Jmpfung ist schmerzlos und bringt dem
Kinde keinen Nachtheil. Wird sie unterlassen, so pflegen sich die Pocken von selbst zu öffen.
«« § 9. Bei regelmäßigem Verlauf der .Jtnpfpocken ist ein Verband überfliissig, falls aber
in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen follte, oder wenn die Pockengeh ,-öffnen, so bewickelt man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch besser�.mit

"afeline bes·trichenen kleinen Leinwandläppchen.
Bei jeder erheblichen, nach der Jmpfung entstehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehen.
§ 10. An- einem im Jmpftermine bekannt« zu gebenden Tage erscheinen die Jmpflinge

zur Nachschau. Dieselben erhalten, wenn die Jmpfung Erfolg hatte, an diesem Tage den Jmpffchein.
Der letztere ist sorgfältig zu verwahren. - -::
§ II. Kann ein Kind am Tage derNachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in

dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht e (§ 1), nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben
die Eltern oder deren Vertreter dieses bis spätestens am Terminstage dem Jmpfarzte anzuzeigen.

US« 220l Breslau, den 13. April 1898.
Polizei-Verordnung.

Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 (Ges.-S. S. 195 ff.) und der §§ 6, 12, und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom »1I. März 1850 (G.-S. S. 265 ff.) wird mit Zustimmuiig des Bezirks-spAussch«usses für«-..de1i
U»mfang des Regierungsliezirks--Breslau Folgendes« vewxdwet: " - -E

e
§ I.

Jeder zum Ziehen angespannte Hund muß in ·St»ädten und Dörfern auf allen dem öffent-
lichen Verkehr dienenl5enzStrtißeii«und Plätz«en« mit einem «Ma.ulkorb versehen esein,""weicher einer-
seits das Bi;ißen wirksam verhindert« andererseits ladet dem Hunde Ida-s·e freie fgestattet.J. »se-i --· . «- §2. J-« .- ,,»)·:.«, »«

Gkranke, insbesoni;ere auPchklahme, ·se3ile.r abgåt1rik)bene,fsä)kecht geåiägrie als; sitt l:nånifgel-haftem bß undfmit an even echene«-des« ters v e ene, owe mit u even ä en re a e eund gugens3einlich-szu schwache Hunde desgleichen trächtige und-"«säugende ««Hiindiiinenriediirfeni- ·als
ZUA!IJi·xO·.1«IichtvekWMVs! 1Vk7,DSt!-r«   «---» ��  LiT"  « «   «

s»" d .EIHki::erth1»ci·lIh einer Zåtthvon zii;�eitWochen nach dem Wes·:fen list auch die Beniitzung nichttrugen er sz�n nen"zum ie en ver; oen.» - « - I«
e-�»-.--si-  Mich den vorsts»hendon.sBestinimungen zum Ziehen ungeeignete, beziehungsweise zeitweiligun:xiglictl?e 2.f;und»eskö»nnen von den Polizeibeamten sofort von »der ;�Straße bezw. aus dein .,Fuhc-
we «,-en ern wer en. : E «-.-I« i   i----» "s--s-I
-;«.l-! i-i"1)«J«j·k«i § Z«

Die Ladung eines Hundesuhrwerks muß im richtigen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit
des Ziehhundes stehen. 1Bei Ueberladung des Hundefuhrwerksi kann von den Polizeibeamten die
sofortige Unterbrechung Her Fahrt angeordnet undI, deren Fortsetzung so lange untersagt werden,
bis eine angemessene Verminderung der Last stattgefunden hat.«
-«« Ei Auch kannOriZ-iehhund" sosortvon der« Straße, bezw. aus dem Fuhrwerk entfernt werden.

.t)i".«,« «« ) «-«; «-
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.«.t; ·. - §«-4-. .-H. I . -«
Die Geschirre müssen gut passen und so eingerichtet sein, daß ein Wundscheuern und

Wunddrücken der Hunde ausgeschlossen ist.
§ 5.

Der Führer eines Hundefuhrwerks muß ein geeignetes Gefäß zum T-«ränken, sowie für
jeden Zughund eine Unterlage und eine Decke zum Auslegen miiführen. Er hat die Hunde recht-
zeitig zu tränken und, so lange er anhält, insoweit die Witterung es erforderlich macht, ihnen die
Unterlage ,u»nte.r- und die Decke auszulegen. Während des Fütterns oder Tränkens der Hunde
darf der Führer das Hundefuhrwerk nicht verlassen.

.«;   Der zFührer eines Hundefuhrwerks. darf» sich während der Fahrt niemals auf- -dem Wagen
befinden, muß vielmehr neben dem Gespann gehen und dasselbe an einer Leine oder den Wagen an
der Deichsel führen.

Ebensowenig dürfen sich andere« Personen während der Fahrt auf dem Hundesuhrwerk be·
sinden. Verläßt der Führer das haltende Fuhrwerk, so muß er den Hund abstrengen und derartan den Wogen befestigen, daß der Hund diesen sticht fortbewegen und sich selbst nicht losmachen kann.

Hundegespanne dürfen nicht in der Sonnengluth halten.
Ausnahmen sind nur zum Zwecke des Be- und Entladens des Fuhrwerks zulässig, und

ist das Be- und Entladen nach Möglichkeit zu beschleunigen.
§ 8.

Soweit nicht die allgemeinen Strafgesetze,insbesondere die --§§ 360 Ziffer 18 �und�s366
Ziffer Z des Reichsstrafgesetzbuches, eine höhere Strafe sestsetzen, verfällt ein jeder, der sich eine Zu-
widerhandlung gegen vorstehende Bestimmungen zu schulden kommen läßt, in eine Geldbuße bis zu60 Mark, im Unvermögensfalle in eine verhältå1isEmäßige Haststrafe.

Borstehende Verordnung tritt vierzehn Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Mit dem gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft

a. die für den Regierungsbezirk Breslau erlassenen Polizei-Verordnungen vom 14. August 1857
(A.-Bl. S. 267) und vom 26. September 1894 (A.-Bl. S. 481 ff.)

b. alle auf Ziehhunde bezüglichen orts- und kreispolizeilichen Bestimmungen im Bezirk.
Der Regierungs-Präsident. Dr. von Heydebrand und der Lasa.

Namslau, den 29. April 1898.
Vorstehende Bekanntmachung bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

No. 221l Namslau, den 4. Mai 1898. «
In Krickau ist ein der Tollwuth·dringend verdächtiger Hund getödtet worden.
Ich ordne daher auf Grund des Reichsgefetzes vom 1. Mai 1894 und der Instruktion

des Bnndesraths vom 27. Juni 1895 an: »
Juden Ortschasten»Krickau, Eisdors, Jacobsdorf, Wtlkau, Paulsdorf,- Kauk-

witz, Pkichelsdorf, O!-ischau, Altstadt, Jauchendorf und Deutsch-Marchwitz sind
vom heutigen Tage bis zum 4. August er. alle Hunde an die Kette zu legen oder einzufperren.
Der Feftlegung .gleichzuachten ist das Führen der mit einem sicheren Maulkorbe versehenen Hunde
an der Leine, jedoch dürfen die -gunde ohne polizeiliche Erlaubniß aus dem gefährdeten Bezirke,welcher aus den oben genannten « rtschasten gebildet wird, nicht ausgeführt werden. .

Wer von den Bestimmungen des § 0 der Instruktion des Bundesrathes vom 27. Juni
I895 bezüg·l1ch» des Gebrauchs der Zieh- und Hirtenhunde Gebrauch machen will, hat sich dieserhalb
an die zuftand1ge Ortspolizeibehörde zu wenden.

Hunde, welche frei nmherlaufend getroffen werden, können sofort getödtet werden.
No- 222I E   Namslau,·den 3. Mai»1898.

. ·· ·Die AMtB-- Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises erhalten mit dem diesmaligen
Kreisblatt eine Anleitung zum Gebrauch bei den Reichstagswahlen. «

. Die Anleitungeu sind amtliche Schriftftücke, von den betreffenden Personen anszubewahren
1md·Privatperfonen nicht zugänglich zu machen. « ,
NO« 223l Namslau, den 30. April 1898.

Die Obstnutzung auf sämmtlichen Chausseen des Kreises Namslau soll im Wege der
öffentlichen Verdingung an einen leistungsfähigen Unternehmer aus Z Jahre verpachtet werden.

Die Bedingungen und« das Straßenverzeichniß sind im Kreisbauamte einzusehen.
- B«ersiegelte Angebot·e hierauf sind bis Sonnabend, den 14. Mai er. Vormittags 11 Uhr,

zu weiser Zeit Termin im Kreis-Ausschuß-Bureau» statisindet, an den Kreis-Ausschuß hierselbst,
emzure en.
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IIv- 224I », Namslau, den Z. Mai 1898.
Ja den Monaten Februar und April 1898 haben Jagdstheine erhalten:

I. Bauer, Julius, Forstlehrling, Grambfchiitz, gültig bis I. Februar l899,
2. .bensel,s Hauptlehrer, Giilchen, ,, ,, 31. März
3. Lachmann, Förster, Lorzendorf, ,, ,, 14. April
4. Nitsche, Carl, Landwirth, Droschkau, ,, ,, 18
5 27

29

»
»

« ff »
. Thomale, Förster, Steinersdorf, ,, » . ,, »

6. Nitfche, Gustav, LandtYrth,» Droschkau, ,, »
III« 2251 Namslau, den 4. Mai 1898.

Die Magisträte, Guts- und Getneindevorstände des Kreises ersurhe bezw. veranlasse ich,
die Gemeindesteuerlisten pro 1898J99 binnen fpiitefteu 8 Tagen einzureichen.

Listen, welche bis zum 12. d. Mts. hier nicht eingegangen sind, werden durch kosten-
pslitbtige Boten abgeholt werden.
US« 226l Namslau, den 2. Mai 1898.

Auf dem Viehhofe in Magdeburg ist zur Bereinfachung des Geschäftsganges ein Veterinär-
Polizei-Bureau errichtet worden.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, alle den Transport von verdächtigem
Vieh nach dem Magdeburg�er Schlachthofe betreffenden Anfragen und Benachrichtigungen an »das
Beterinär-Polizei-Bureau in Magdebnrg« zu richten.

Der Königliche Landrath und V-rfitzende des Kreis-Ausschusses.
Willen.

B. Bekanntt"nachHgen anderer Behörden. E
Ja Abänderung der Kreisblatt-Bekanntmachung vom 1. März d. Js. (S. 107) wird

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Königliche Kreiskasse für den Geldverkehr an
allen Werktagen «

Vormittags von S bis I Uhr
geöffnet ist.

Nur in dringenden Fällen erfolgt auch Nachmittags non 3 bis 4 Uhr Abseriigung des
Publikums.
K Namslau, den Z. Mai 1898. Königliche Kreiskasse. .Kubitzky.

Bekanntmaeliung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die hiesige Schiiizengilde vom

I. Mai d. Js. ab regelmäßig Sonntags und Donnerstags ihre Schießübungen im Stadtpark
abhalten wird.

Vor Annäherung an den Schießstand wird gewarnt.
Namslau, den 29. April 1898. Die Polizei·Verwaltnng. Schulz.

Bekanntmaehung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am Sonntag den 8. Mai d. J.

in allen Zweigen des Handelsgewerbes noch außer der gesetzlich sreigegebenen fiinfstiindigen Be-
schiistigungszeit eine Beschäftigung von Gehiilfen, Lehrlingen und Arbeitern und ein Gewerbebetrieb
in offenen Verkaufsstellen Nachmittags von I bis 2 Uhr und von Z bis S Uhr stattfinden darf.

Namsl-an, den 2. Mai 1898. Die Polizei-Verwaltung. Schulz.

Nichiqmi1ichck Theil.

Thüringer lia1IstIäkl1ekei um! el1et11isol1e Wäsel1ekei l(iiuigsee.
Etablissement 1. Ranges. H· Peinlichst fanbere, anerkannt vorzügliche Ausfüh-
rmåg. -H Mäßige Preise. -�» 6ochmoderne Farben. � Prompte Lieferung. Annahme-
7«,;·»:;k,?ZE:?.;« »Es» I«. Pelikan, K:-:kciuc:sic., Minnen. Kenner, Kk«kmic:sis.

Meine Wirthschaft I Farben und Farbe
mit 11 Morgen Acker und Wiesen, massiven Er- Um st U haben M
bäuden und vollständiger Ernte bin ich Willens S «
aus freier Hand bald zu verkaufen. Näheres zu «w.a-new-A-I EcEUY«I-U-
erfragen in der Exped. d. Pl. Drogen- nnd Colonialwaaren-Handlung. »
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Sonntag den 8. Mai er.
sind die Geschäfte auch Nachmittag von l-2 und von
3�6 Uhr offen.

per Vorstand des Kaum. Vereins.
1 Pan- 2atIaloi(1etulo L

empsieh1tsich das Atelier f. t1inftl. Zahne, Plombeu, Extractionea,Nervtodteu er
geneigter Beachtung. Sachgemäße Ausführung, schonendste Behandlung, vorzüg-
lichstes Material und weitgehendste Garantien für guten Sitz, naturgetreueB Aus-
sehen und Brauchbarkeit beim Kauen. � Ratenzahlungen bewilligt.

litt o llc1sl(-I« D ti R, - , en ft, ing Nr. 7, II. Etage.
g , T· Einzige- seit 1882 aus hiesigen Orte veflndkiche- Institut« 1

Wiesen-Verpachtung.
Die zur Kiinigl. Domaine Skorifchau

gehörenden, bei Dörnberg bezw. Reichthal (Vogtei-
Wiese) belegenen

Ist- Wiesen -II
in Gesammtgröße von ca. 90 Morgen sollen
parzellenweise meistbietend aus 7 Jahre bis ein-

c
B

n

schließlich 1904 verpachtet werden
Hierzu ist Termin aus

Montag d. 9. Maicr.I1athm. 4 Atti
im Wirt(-1t�fchen Gafihaufe zu I)iit-tilde-
anberaumt. Die einzelnen zu verpachtenden Wiesen-
parzellen werden an demselben Tage von Nach-
mittag 2 Uhr ab » an Ort und Stelle vorgezeigt.
Verpachtungöbedingungen werden vor dem Termi
bekannt gemacht.

Skortschau- den 30. April 1898.

F F Das Wirthschaftsamt.

6litel:staällers
· Gen-iunerk0lge

s1.nd I-üh:m1ic-hst: bekannt!

50,000 Mark
20,000 Mark

U. s. w. sind die Ha.uptgewinne d. nächsten
1ttlZetzer Domba.u-

Gelt!-l.otterie.
2lo11aag 14.-17. Mal.

I«o0se I. .-la 3.30, P0rto und List«.e 30 Pf.
extra, empi. u. vers. d. Ba.nl:g0sehätt

I«a(1wig Müller G ca.
Bot-Its, Breitestra.s-se 5.

Beim Kgl. sedloss.

st·.reieht�ertige

0el- E t«aelttakben
I-iir 1I�ussböden etc»

II(-rast(-lata(-l:,
(J0palla(9IZ:,

l)attsa1-welk, Ikk0t1oou,
L(-two, Pinsel-

(;ilaspap1(-I.
SeI·mania-l)rogerie unt! selter-

Wasser-Fabrik

0sear Metze.

Fl·Il� IIl!Ulll1L W! «I·kllllI(slll3I1i!
versend. Anweisung nach 22jähriger appro-
birter Methode zur sofortigen raditalen Be-
seitigung, mit, auch ohne Vorwissen, zu voll-

I� keine Berussstörung. ?
sind 50 Pfg. in Briesmatken beizu-

fügen. adressire: ,,lDkli-at-AtIstIiIt Wie
clss·lstlaa bei såelclnqen. Baden«
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3dknische Hagel-Yerstcherung5-Gesellschaft.
Grnndkapital (Voll begeben) . . . . . - . . . . . . - 9,000,000- Mark
Paar-Einzahlung . . . . . . . . . . . . . . i. t,800,00(I Mark
21ngesanunelte Reserven . . . . . . . . . . .-- . 2,0A),257 Mars
Einnahme an Prämien, Kosten und Zinsen im Jahre 1897 1,953,487 Mark

- Wirksamkeit der Gesellschaft seit 1 54: -";,i»
Gesasnnit-Versicherungssunmie  . . . . . . . . . 6,027,«334,190 Mark
Gesannnt-Entschädignngs-Summe . . . . . . . . . 42,315,184 Mark
Gesanuntzahl der abgeschl. Polizen . . . . . . . . 819,278 Stück
Gesarnintzahl der vergiiteten Scheiben . . . . . . . 90,780 St-iick

Die Gesellschaft versichert Boden-Erzeugnisse -aller Art sowie Gladscheiben gegen Hagelfchaden.
zu billigen festen Prämien, wobei Nachschußzahlungen unbedingt ausgeschlossen sind.

Sie garantirt bei loyaler Regulirung der Schiiden und schleunigster Anszahlung der
Entschiidigungsgelder ihren Versicherten vollen Schadenersah und zwar unter Gewährung aller mit
eiuem--«soliden Geschästsbetriebe zu vereinbarenden Erleichterungen und Vortheile. Bei kleineren
Versicherungen werden Polizekosten nicht berechnet. . I;
 Die Kölnisrhe Hagel-Versichernnge-Gesellschaft wirkt ununterbrochen -seit 44e Jahren; ihre
Wirksamkeit ist -in landwirthschoftlichen Kreisen überall vortheilhast bekannt und ihre Einrichtungen
erfreuen sich ungetheilten Beifalls.
»--i Zur» weiteren Auskunft und zur Aufnahme von Versicherungg-Anträgen sind die Unter-

zeichneten Agenten aern bereit. -
W. Wilde, Apotheker in Namslau. O. Wiese, Landwirth in Berustadt.

Paul Schnalke,- in Brieg. C. Matzdorfs in Brieg.
Adolf Bernhard, Kretschambesitzer in Fast. Johann Kochmann, Schuhmachermeitzer in Konstadt.
is-« » Lunis Kahatowsky in els. Paul Drobig, Uhrmacher in Reichthal.

E. H. F. Gerlach in Gr.-Wartenberg. Gutgbesitzer u. Ortsvorsteher Stolper in Wilhelminenort,
hei Haupt-Agenten II-at-etstek Er It-met- in Breslau am Rathhause No. 15.

II

alten, please
und andere Nagethjere vertilgt schnell
und sicher ls�k(-J-II(-kg�s (DeIi·lIzsoh)

l)elioia-liaiieul(act1ea.
Menschen, Ha-usthieren u. Gkeiiiigel un-
schädlich. Man verlange ausdrücklich

Proz-herg�s ,,Delioia«-Iia.tienleuohen.
I Dos. 0,50, 1,� und 1,50 Mk. bei

08oa-« Dieses,
I lIlsIIIslnu.»F« « » »

Erster,   Zofllnl1eg «
"&#39;·«-J  « -gebrannt» f «; «« »»«.»sz»;«; Roma! s � r

--� in-  -�-

W- «
H» ««

.i.-I.-L   DakhpUppcU-
glohueuliasfee! »  7�I»s-«« Geschwulst! M » e « -

D achsplccßcU
AlIe·iniger Herstellers « It  « « �

P. II. Ial10tl0n emPfæh  -CkU.oks »
«- F"l««««"7"«"«»2«EE�« -4««åZ««F«·å --. l)k 0i-it It e k« s8O« G?-s�67·2Ø2 «« O« ?-« TM «)«2c . I

««fl;««R«�-2A"«s«I«««" Backpulver i H? «-W «-I«Ik2;««"«s0IlII U. CI· III. - . U Ell im O

ZU 150, 1(z0, 170, 180, 190 Pf· Rezept gratis von -II(-litt-is-tu �1i�ke·vek.-
per 72 Kilo zu haben in Namslan bei Eine Wirth cha t
w3IIlcM3I" I&#39;I0ssl"IIaIII«I. ist mit l-eb,endem und todtem Jxventarfoug freier

-« · · Hand zu«"verkausen. Näheres zu erfragen bei
Wittfrau est«-weg, d. Vorstadt.
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Auswahl und
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lAktikcl FTi«?"äE«å7i«kkupftcac!.
· Matten, Winden,

Verband-Stoffe aller M,
gBkttunterlageI1off, Eighcutkl,

LiklIrrtt1crmamctec mit 3itys(yriu,
Zrrigatarkn,

Glas- und GummiIpritzea,
Susvruloricu. Hygiuruvixtd.xu T

Adler- Ap0tMPOljök«o
a D-. A eN-«;-»e»äc-J. E

-..-Ls-««.--

«.

«« «  I T

Große aAuswuh.l O

AEvbel
- in echt Nußbaum und imitici.a .

8c1ivs«julie, I1IavkiIiom, äMtfkallan,
Sopha- U. Auszieh-Tische, .

S, I)-1cl1l»el)tszFige. St·sis)le, -
ss» a«aa?I?dslfk.srw,«3-.k«-;s-;

Wqich- u. Nqcht-Tische,

-M THE-«tsvzu billigen«PrLis·e«ti«ef11p eT)Tt «..- - F. », »

E-
aEElÅk6pM.sM«« St;-Aiidköa6«- "chL·stt-.

vis-å«-vis der Opitz�fchen Buchdr"ückerei.

ffenc "Beinfchäden T·(Kraa1Hjfader -G·åf
H. Salzfluß heilt man rasch und"g1:«ündlich aufein-
-�·fache Weise;-- und fende ich jedem vertan Lebender:
«-ganz unentgeltlich»·gegen Einfendung von 30 Pfg.
:«;iU BkiäU·IGten-««öci.4UC·�pTPW«bc·.·sII-U?H, skL««Qc ·
E : « - « II- St K» (-o .
i « Leipzig- Go«hlis.
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Wir illa Herren Beamten tmtlil1kellaa1en!
Wenn sie die 1«eistungstähigkeit einer ehristl. Firma. kennen lernen wollen, dann «

" verlangen sie Muster ohne Kaufzwang postfrei vom -

·l«at:l1lIaas Heller. l(iil1i litt-Ia No. 6l2.
durch eine Menge unverlangter Zeugnisse (aus 1897 allein 402 l) empf0hlener 1«iefera.nt T

für Behörden, Vereine, Priva.te in
Tuch, Bat-lcSIkltt, IccIIntsgska, Cis(-vl0t, Anzug-,

kalt-tot-, Ilooastotk, Laden, ls�ot-tt0tk, l1tslt&#39;oktIItaeh, l)nIIIesItII(-II,
Genus-card- (Rippsammet)

sillige sezagsqaelle
von Rotz- und 9etreide-5ihanfecn, 5triegecn, «Fiatdät[tpen, sowie
alle Sorten Besen, Gardinen- und 3Iortieten-gierigen, 2losetten und
.Fketteu, größte Auswahl neuester H;-azierflöcåe, ·9tegenschirnte, summi-
bi«ilke, ·ZadaSpfeifen, gigarrenspitzen, Yortemonnaie5 und Giganten-
ta[tljen, J:-rs«ti)enuces�fer, ZIkeeessaire»s, H;-iegek, .Fkkeider-, Blum-, Kopf-,
Zahn-, Taschen- und Htheuerbiitsteu, «,sornt5sfet, Hakat-Yeftecäs,
geteilte:-», Stadien- und Hd)irmfliinder, Htiefetzieher, ,6andtua)liacter,

.FtiudetI«tHauQeku, YapietKorde, Gtagereu, sowie oerschiedene 9alauterie- und Hpiekwuuteu
in großer Auswahl, ZiImId- und Ziel)hatmonikas in bekannter Güte, Zitthmatieu, Holz-
Fascetts mit und ohne C-inlage zu soliden Preisen.

MsII�I0 HOI1ZOI, KI:olianeeIIe. sie. 16.

Zur Anfertigung von

Damen-Garderobe
empfiehlt sich für Stadt und Umgegend einer ge
sälligen Beachtung

.Z7«-« IM-Z;-»-e-H,
Bahnhofstraße 1.

Im ganzen Deutschen Reiche
qeI«et3kitH zu [piecen erlaubte He-rienkoofe
mit folg. abwechselnden Haupttr. appr.
in Makk165000, 7 5000, 45ooo, 30000,
25000, 16000, 13000, l2000, l0000,
8000 De.

siedelte 3ieliung am 1.Alai 1398.
Fiunische 10 Thlr.-Loose.

Hain-etc. 30000, et. Te. so M.
Originallose, sowie Antheile durch Mit-

e«igenthume-Uebertragung zu Bankpreisen. �
Jedes Leids wird in dieser Ziehung
seit einein Taffet gezogen.

U·mctcitIet Beitrag 5 Rats.
Prospekte gratie durch Bank-Geschäft

- Leut- S(-IIII(1t ist Sessel.

Die mir gehörige

��»-. Hchm1ede, .-�-
günstig gelegen, ist sofort zu verpachten.

SchMOgtsU- E. "JI7ö·s-Ideale,
verw. Schmiedemeifier. »

Sturtes blaues F

Wollpackpap1er
·"W« B-oh. Werner.

D- a a is e «- «- -H
überhaupt N agethiere vertilgt man unfehlbar mit meinem
gesetzl. geschützt. für II-.usthiere unschädlichen Mittel

(ZiI·«IIkDS.
zahlreiche Danks(-hreihen heweisen den grosser-

tigen Erfolg meiner
würgte-

voxx Fabrikanten

Robert Paul
1II (-IIiitI(-II(-eh es. E.

ZU haben bei: 0sk3k k·I»Ij0tz0«-

4000 Mark
werden zur I. Hypothek zu 4"Jo zu leihen gesucht.
Von wem, zu erfragen in der Gxped. d. Pl.



2. Beilage zu Nr. 18 des .,Namslauer Kreisblattes.««
« D-«n. erstag, den I. Mai 1898. g

M »Patria« Hagel-Verfichr:rungs-ä5esellfihaft a. G.
Mag eburg

wurde im Jahre 1884 von Landwirthen gegründet und ist gegenwärtig die viertgröf«zte
und mit die billigste unter den 20 in Deutschland bestehenden hagel-Versicherungs-Ge-
sellfchaften a. G.

Versicherungs-Bestand allein int Jahre 1897: Mark 60,006,057.
Während der ganzen Zeit ihres Bestehens führte die ,,Patria« rund Ists Tausend

Versicherung» über ca. 450 Millionen Mark Capital. An Entsrhädigungen
leistete die ,,Patria« innerhalb derselben Zeit ihren Mitgliedern ca. 3«s4 Millioneu Mark.
Geschäfte-Zuwachs während der« legten fünf Jahre: mehr als 50 »Ja.

Eine Versicherung für Halm- und Hülsenfrüchte würde bei der -Patria«
unter Beranschlagung einer Grundprämie von 50 Pfg. für 100 Mark Ver-
sicderungs-Capital und unter Anrechnung von F-»ja Rabatt für fünfjährige
Versicherung, sowie des Rabattes für Schadenfreiheit innerhalb der I4 Jahre
ihres Bestehens einschlieszlich der von der ,,Patria« erhabenen Nachschiisse

nur 78«J2 Pfennige ,
- pro Jahr und für 100 Mark Verfirherungs-Capital im Durchschnitt gekostet
� haben.

· Dispositions- und Reservefonds: Mark 375,549,24. Pro 1898 re. sind der ,,Patria«kehrt bereits 800 Landwirthe mit mehr als 8 Millionen Mark Bersicherungs-Summe neu
e getreten.

Zur Grtheilung jeder gewünschten Auskunft, Entgegennahme von Versirherungs-An-
trägen und Uebertragung von Agenturen hält sich empfohlen:

tfie 8ubtlireeiion, Messen, iIloru1erlifiraße Sie. 8.
0ito In-solroku.

»Schwerliörigkeit, Ohrensauseu. T«-
Mit .Deutigem kann ich Jhnen berichten, daß mein Sohn Richard durch Jhre briesliche

Behandlung von feiner Krankheit, Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Ohrenreiszen, Kopf-
schmerz, befreit worden ist. Muß um Entschuldigung bitten wegen meines langen Stillschweigens;
ich glaubte immer, es könnte ein Rückfall eintreten, was aber nicht der Fallg ewesen ist. Spreche Jhnen
meinen besten Dank aus; ich. werde Sie weiter empfehlen, was ich auch schon gethan habe. Weiß-
bach b. Pulsnitz, in Sachsen, den 4. November 1896; Verm. Mayer, Gutsbesitzer und Gemeinde-
vorstand. I- Die Echtheit der Unterschrift beglaubigt: Gemeinde Weißbach; Gustav Hause, Ge-
melndeältester. -- Adresse: P-rivatpoliklinik, Kirchstraße 405, Giarus (Schweiz). l

» W-V wüßte "Uicht- des! » u den vorm. (Eirua(1munn�sciJ-enWichsedasSchuhwerk J
angreift?

Glanzfett von Adolf Thomas, Genthin, ist
gleichzeitig Wichfe und Schmiere, giebt ohne zu
biirsteu, nur aufgewischt, einen schönen halt-
baren, tieffck)warzen Glanz und fettet das Leder.
Großa"rtig für Schuhwerk und Pferdegefchirre.
In Natnslau und Umgegend D« Dose l0 und
20 Pfennig- auch in größeren Pockungen über-
all, wo Plakate ausliegen.
Wer an meine Sohn list! Don aus

Saabe eine Forderung hat, der melde sich
bis zum I. Juli d. Jahres, spätere Forderungen
W« V"I"iUs- August Deus

in saabe.

Gen-rentfa6riäen zu 0ppolt1 findet eine
größere Anzahl

Arbeiter
bei hohen! Lohn dauernde Sommer- und
Winter-Arbeit. Reisekosten werden nach smonat-
lieber Arbeitszeit vergütet.

.»..EkL... .....!«1»I«?k«
l)omiaium Personen,

Kreis tikoss-ilattealsekg,
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1�«"""« "«&#39;8« « Papier-Servietten
l«tekileza1m-saata1ais  --»
ss«psisI-« I-MS« Robert Those. «""�si«h« 0. 0piI.2.

Priina Saatlein,
erste Absaat, empfiehlt

(-I. Bruder.

Hehreib-und gopirtinten
-mpsis!-It O. 0pik2-.

Oessentlikher Dank
dein Herrn Franz Wilhelm, Apotheke in
Neunkirchen, Wieder-Oesterreich, Erfinder
des antirheumatischen nnd ·antlarthritifchen
Blutreinigungs-Thus. Blutreinigeud für

G eht und Rheumatismus.
Wenn ich hier in die Oefsentlichkeit trete,

so ist es deshalb, weil ich es zuerst als Pflicht
ansehe, dem Herrn Wilhelm, Apotheker in
Neunkirchen, meinen innigsten Dank auszu-
sprechen für die Dienste, die mir dessen Blut-
reinigun sthee in meinen schmerzlichen rheuma-tischen seiden leistete, und sodann, um auch
Andere, die diesem gräßlichen Uebel anheim-
fallen, auf diesen tresslichen Thee aufmerksam zu
machen. Jch bin nicht im Stande, die mar-
ternden Schmerzen, die ich durch volle Z Jahre
bei jeder Witterungsänderung in meinen Glie-
dern litt, zu schildern, und von denen mich weder
Heilmittel noch der Gebrauch der Schwäfelbäder
in Baden bei Wien befreien konnten. Schlaflos
wälzte ich mich Nächte durch im Bette herum,
mein Appetit schmälerte sich» zusehends, mein
Aussehen trübte sich, und meine ganze Körper-
kraft nahm ab. Nach 4 Wochen langem Ge-
brauch oben genannten Thees wurde ich von
meinen Schmerzen nicht nur ganz befreit und
bin es noch jetzt, nachdem ich schon seit 6 Wochen
keinen Tgee mehr trinke, auch mein ganzer kör-perlicher ustand hat sich gebessert. »Ich bin»sest
überzeugt, das Jeder der in ahnli en Leiden
seine Zuslucht u diesem Thee nehmen, auch
den Erfinder dessen, Herrn Franz Wilhelm
so wie ich segnen wird. .

Jn oorzüglichster Hochachtung
Gräscn Butschin-Streitseld,

Oberstlieutenants-Gattin.

8 bis 10

I.xLI.?.J!»gk A I I« Es I »
Dampfziegelei

set-lsrahe 0.-s.

Zur gtIaiandactst .
sei das in meinem Verla.ge ersehienene -
und durch jede Buchhandlung erhältliehe -

Ka1;holisehe

GEIST-». l1«clssilllLIIlll!Il
VOI1

l1k. small(-I Ei II. lZiIu1IiIiglIaaseu.
bestens empfohlen.

Preis von l Mc. an,

I--us---. Fels«-« Co-«tz.

I 8ek1ukimaei«ieogesekke
ans Randarbeit, 2 aus genagelte Arbeit
finden bei hohem Lohn dauernde Beschäftigung.

Richard IlaaS(9hII(I.

Dom. Moskau
sucht zum I. Juli

einen Schäfer.
2 Pferdeknechte und

1 Knbmagd
werden bei hohem Lohn gesucht. Näher«
in der Ex«ped. d. M.

1�2 Lehrlinge
werden sofort oder später angenommen.

-1IØ·e-»F sc«-o-Oele,
Ban- u. Möbeltiskhlerei mit Dampfbemeb..

Kirchtiche Nachrichteu�·
Am Sonntag 0e.ntate d. 8. Mai predigen:
Polnisch Vorm. 7 Uhr Herr Pastor Nitransky.
Vorm. 9�- Uhr Herr Pastor Hinkler.
Nachin. 2 Uhr Herr Pastor Reh. »
Kollekte für Diakonissen-Anstalt Bethanien, Breslau..No Amtswoche von Sonntag, d. S. Mai ab: Herr Paftor

y«Freitag, den IS. Mai Vorm. 8 Uhr: Wochengottes-�-
dienst Herr Pastor Reh.

Vorm. 9 Uhr Beichte und heiliges Abendmahl Herr
Pastor Nitransk-y.




